
Fragen
1) Lärmemissionen: Hafen und Lagergesellschaft, Problem: Holzschredder für Baumstämme 

über mehre Tage (ca. 70-80 dB am Deich Wohnbebauung, Nachts 2 a.m. ). Dies ist nicht 
vorgesehen. Sind „Moderne Verladekrane“ mit geringer Emission vorhanden? 

Vorgesehen sind Tags 65 dB Nacht 55dB in das Wohngebiet Wieck. Was im Falle einer 
Überschreitung? Wer kontrolliert (insb. Nachts). 

2) Merkmal Flüssige Gefahrgüter: Welche ohne Genehmigung zulässig? Absicherung, 
Ölwanne? 

3) Warum ist der Uferring keine öffentliche Straße? Öffnung für Fußgänger entlang des 
Wassers zum Strand beantragen, Zuwegung Kleingärten von Wieck?

4) Ausbreitung Miebau über die Grenzen des B-Plans + Deichbau, ist dies rechtmäßig?

Fazit: Entwicklung ist nicht in den Vorstellungen eines gemischten Gewerbegebietes, wie wir 
uns die Zukunft des Hafens Ladebow vorstellen: Mit maritimen Kleingewerbe, und 
maritimen Tourismus/ Segler. Momentane Aussperrung für Fußgänger nicht im Sinne des 
Tourismus und Anwohner. Eine Kontrolle des jetzigen Gewerbe erfolgt unzulänglich (siehe 
auch Thema Landstrom).



Aus:

Aufgrund jetziger Erfahrung: Sind Lärmkontingente Schutz 
oder Freibrief zum Lärm machen?  Wo liegt die Aufsichts-
und Kontrollpflicht? 



Nur Umschlag Flächen, kein Gewerbe insb. keine 
lärmbelästigende Betrieb sind in diesem Gewerbegebiet 
vorgesehen aufgrund der direkten Nähe zu Wohngebieten

Aus:



Ist hier was bzgl. Tourismus berücksichtigt? 



Holzverarbeitung/ Schreddern ist 
hier bei den Emissionen nicht 
vorgesehen



Größte Emission Miebau 100 dB





Emission Tag/Nachts dB





Gefahrgüter: Welche? Absicherung?
Auffangwanne?

Warum nichtöffentlich?



Durchweg

Durchweg
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